Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem heutigen Schreiben möchten wir Sie über die Neuerungen im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) informieren. Das neue VVG sorgt für mehr Transparenz und Sie als Kunde profitieren von mehr Rechten und stärkeren Leistungen.

Mit Wirkung vom 01. Januar 2009 treten die Änderungen für Verträge, die vor dem 01. Januar 2008 abgeschlossen wurden, in Kraft. Bei Neuverträgen werden die Vorschriften bereits seit Anfang 2008 angewendet.

Auch Ihre Versicherungsverträge werden zum Jahresbeginn an das neue VVG angepasst. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Großrisiken und Laufenden Versicherungen (§ 53 VVG) gemäß § 210 VVG von den Beschränkungen der Vertragsfreiheit abgewichen werden kann.

Eine Information über Neuregelungen und Veränderungen des VVG fügen wir diesem Schreiben bei. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
